
285 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des NationalratesXIII~ GP 

25. 4. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom. XXXXXXX 1972 
über betriebliche Jugendvertretungen 

(Jugendvertrauensrätegesetz - JVRG) 

Der Nationalrat hat beschlo~sen: 

Geltungsbereich 

,§ 1., Dieses Bundesgesetz gilt für Betriebe, 
auf welche die Bestimmungen des Betriebsräte­
gesetzes, BGBl. Nr. 97/1947, (BRG) anzuwenden 
sind, ferner für Betriebe, in denen nur wegen 
der zu geringen Zahl von dauemd beschäftigten 
Dienstnehmern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, eine Betriebsvertretung nicht Z'l,l errich­
ten ist. 

Jugendliche Dienstnehmer 

§ 2. (1) Jugendliche Dienstnehmer sind Dienst­
nehmer im Sinne des BRG, die das 18. Lebens­
jahr noch nicht vollendet haben. 

(2) Sofern Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf die Zugehörigkeit zur Gruppe der' Ange­
stellten ahstellen, sind Lehrlinge, die zu Ange­
,steHtentätigkeiten ausgebiLdet wel"den, dieser, 
Gr:uppe zuzuzählen; die übrigen Lehrlinge zählen 
zur Gruppe der Al'beiter. 

(4) Im Falle der Funktionsunfähigkeit des 
Jugendvertrauensrates oder falls ein solcher im 
Betrieb noch nicht gewählt wurde, sind zur Ein­
berufung der Betriebsjugendversammlung berech~ 
tigt: 
1. der an Lebensjahren älteste stimmherechtigte 

jugendliche Dienstnehmer; _ 
2. rofern eine Betriebsvertretung besteht, jeder 

Betriebsrat; 
3. jede zuständige Gewerkschaft. 

(5) Jeder im Betrielb bestehende. Betriebsra,i; 
ist berechtigt, dunn eineri Vertreter 'mit beraten­
der Stimme an der Betriebsjugel1ldversammlung 
teilzunehmen. 

(6) Im übrigen sind auf die Einberufung und 
Durchführung der Betriebsjugendversammlung 
die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 erSter Satz und 
Abs. 3 bis 10 BRG sinngemäß anzuwenden. 

, , 

(7) Die näheren BestimmuJ;1gen über die Ge­
schäftsführung ,der Betr:iebsjugendversammlung 
sind durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung zu treffen. 

Jugendvettrauensrat 

§-4. (1) In jedem Betrieb, indem dauernd min­
destens fünf jugendliche Dienstnehmer beschäftigt 
sind, ist ein Jugendvertrauensrat tu wählen. 

BetHebsjugeridversammlung . 
(2) Der Jugendvertrauensrat be~teht, soweit 

§ 3. (1) In Betrieben, in denen dauernd minde- A'bs. 3 nicht anderes bestimmt, in Betrieben mit 
stens fünf jugendliche Dienstnehmer beschäftigt 5 bis 9 jugendlichen Dienstnehmern aus einer 
sind, bilden die Gesamtheit der jugendlichen Person (Jugendvertreter), in Betrielben mit 10 bis 
Dienstnehmer und die Mitglieder des Jugend- 19 jugendlichen Dienstnehmern aus zwei Mit­
vertrauensrates, die nicht jugend:liche Dienstneh- 'gliedern, in Betrielben mit 20 bis 50 jugendlichen 
mer sind, die Betriebsjugendversammlung. Dienstnehmern aus drei Mitgliedern und 'in' Be-

(2) Der Betriebsju~endvel1sa!ffimlung QbÜegt: trieben mit 51 bis 100 jugendlichen IXenstneh-
1. ,die Behandlung von Berichten des Jugend- mern aus vier Mitgliedern . .In BetrieJben mit mehr 

als 100 jugendlichen Dienstnehmern erhöht sich 
vertrauensrates; für je weitere 100 juge~dliche Dienstnehmer ·d[e 

2.di~ Wahl ,cl.es Wahlvorstandes für die Durch- Zahl der Mitglieder um eines. In Betrieben .mit 
fü,hrung der Wahl des Jugendvertrauensrates; mehr als 1000 jugendlichen Dienstnehmern er-

3. die BesehlußfassuI).g über die Enthebung des' höht sich die Zahl der Mitglieder für je weitere 
jugendvertrauensrates. 500 jugend}'iche Dienstnehm~r um eines .. Bruch-
(3) Die Betriebsjugendy;ersammlung ist vom teile von 500 werden für voll gerechnet ..•.. 

Jugendver-trauensra1t mindestens einmal in jedeni (3) In Betrieben, in deneri'Sowdhlder Gruppe 
Halbjahr einzuiberufen. der Arbeiter als auch der· Gruppe der Angestell'-
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ten dauernd mindeste~s fünf jugendliche Dienst­
nehmer angehören, besteht der Jugendver­
trauensrat aus von den jugendlichen Dienstneh­
mern jeder Gruppe getrennt zu wählenden Mit­
gliedern. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder 
ergibt sich aus der getrennten Anwendung der 
Zahlengrenzen des A:bs. 2 auf die Zahl der 
jugendlichen Gruppenangehörigen. 

(4) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Jugendvertrauensrates richtet sich nach der Zahl 
der jugendlichen Dienstnehmer 3m Tag der Wahl­
ausschreibung. Eine Änderung der Zahl der 
jugendlichen Dienstnehmer rist auf d,ie Anzahl 
der Minglieder des Jugendvertrauensrates wäh­
rend dessen Tätigkertsdauer ohne Einfluß. 

(5) § 7 Ahs. 6.HRG ist sinngemäß anzuwenden. 

Berufung der Mitglieder des Jugendvertrauens­
rates 

§ 5. (1) Die Mi1:.glieder des Jugeoovertrauens­
rates werden durch' unmittelbare und gehcime 
Wahl für Idie Dauer von zwei Jahren berufen. 

(2) Die Wahlen sind nach Iden Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechtes durchzuführen. In Betrie­
ben, in denen nur ein Jugendvertreter zu wählen 
ist, werden dieser und der Ersatz-Jugendvertreter 
mit einfacher Mehrheit der aibgeg·ebenen Stimmen 
gewählt. Das ,gleiche gilt, wenn auf eine Gruppe 
gemäß § 4 A:bs. 3 nur ein Mitglied des Jugend­
vertrauensrates entfällt. 

(3) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen 
Dienstnehmer des Betrielhes, die am Tag ,der 
Wahlausschreibun,g das .18. Lebensjahr noch nicht 
vDllendet halben und am Tag der Wahlausschrei­
bung und am Ta.g .der Wahl im Betrieb beschäf­
tigt sind. 

(4) Wählbar sind alle Dienstnehmer des Be­
triebes, die die österreichische·Staats'hürgersch~ 
besitzen, am Tag der' Wahlausschreibung das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, am 
Tag der Wahl seit mindestem lSechs Monaten im 
Betrieb besch~fcigt und nicht vom Wahlrecht zum 
Na·tionalrat au~gesch1ossen sind. § 8 Abs. 4, zwei­
ter Satz, 6 und 7BRG ist sinngemäß anzuwenden. 

Durchführung der Wahl 

§ 6. (1) Zur Durchführung der Wahl des 
Jugendvertrauensrates hat die Betriebsjugend­
versammlung einen WaihlvDl1Sta11ld zu bestellen. 

(2) Der WahlvDrstand besteht aus zwei Dienst­
nehmern, die wahlberechtigt (§ 5 Abs. 3) Dder 

§ 4 Abs. 3 getrennt zu wähle'n ist, haJbendem 
WahlvDrstand je ein wahlberechtigter oder wähl­
barer Dienstnehmer aus ,der Gruppe ,der Arbeiter 
und aus der Gruppe det Angestellten anzugehö­
ren. 

(3) Auf die Durchführung und Anfechtung der 
Wahl sind ,die Bestimmungen ,des § 9 Abs. 3 bis 
10 BRG sinngemäß anzuwenden. Zur Anfechtung 
der Wahl im Sinne des § 9 Abs. 8 zweiter Satz 
BRG ist auch jeder im Betrieb bestehende Be­
triebsrat berechtigt. Im übrigen ist § 10 Abs. 2 
und 3 BRG sinngemäß anzuwenden. 

(4) Für die getrennte Wahl des Jugendvertrau­
ensrates gemäß § 4. Abs. 3 sind nach der Gruppe 
der.Arbeiter und der Gruppe der Angestellten 
getrennte WahlvDrschläge einzubringen, DieWa·hl 
ist jedDch am 'selben Ort und zur gleichen Zeit 
durchzuführen. 

(5) Die Tätigkeitsdauer des Jugendvertrauens­
rates beginnt mit ,seiner Konstitu~erung. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Wahl 
des Jugendvertrauensrates sind durch VerDNl­
nung des Bundesministers für sDziale Verwaltung 
zu treffen. 

Geschäftsführung des Jugendvertrauensl'ates 

§ 7. (1) Auf die Geschäftsführung des Jugend­
v·ertrauensrate5 sind, sofern dieser aus m1indestens 
drei Mitlgliedern be9teht, die Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 1 bis 3 BRG lSinngemäß anzuwenden. 

(2) Besteht Ider Jugendvertrauensrat aus zwei 
Mitgliedern, 50' halben sie, sDweit sie 11Iicht die 
Gesdläfte untereinander aufteilen, ihre Aufgaben 
gemeinsam durchzuführen. 

(3) Den Sitzungen des Jugendvertrauensrates 
ist ein Vertreter .des Betriebsrates mit !'beratender 
StJimme beizuziehen. Den Sitzungen jedes im Be­
trieb bestehenden Betriebsrates ist ein Vertreter 
des Jugendvertrauensrates mit beratender Stimme 
beizuziehen. 

(4) Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrates, 
ausgenommen sDlchenur formeller Art, sind 
jedem im Betrieb bestehenden Betriebsrat zur 
Kenntnis zu bringen. Jeder Betriebsrat hat über 
Beschlüsse des Jugendvertrauensrates und über 
Angelegenheiten der jugendlichen Dienstnehmer 
in Anwesenheit des Jugendvertrauensrates oder 
VDn diesem entsendeter Mitglieder zu beraten. 

wäMbar (§ 5 Ahs. 4) sein müssen und einem vom (5) In Betrieben, in denen gemäß § 7 Abs. 4 
Betriebsrat - bei getrennten Betriebsrärten ge- oder 5 BRG ,getrennte Betriebsräte Ibestehen und 
meinsam - entsandten Betriebsratsmitglied. Be- die Mitglieder des Jug,endvertrauensrates gemäß 
steht im Betrieh kein Betriebsrat oder macht er § 4 Abs. 3 ,getrennt gewählt wurden, ist bei der 
VDn seinem Entsendungsrecht nicht oder nicht Entsendung VDn Mitgliedern zu den Beratungen 
rech,tzeitig Gebrauch, so best~ht der Wa!hlvor- eines Betriebsrates gemäß Abs. 3 oder 4 auf die 
stand aus drei wahlberechtigten oder wählbaren Gruppenzugehörigkeit ,dieser Minglieder Bedacht 
Dienstnehmern. In Betrielben, in ,denen ,gemäß I zu nehmen. 
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(6) Dem Jugendvertrauensr3it und dem Wahl­
vorstan,d sind die entsprechenden Räumlichkeiten 
sowie ,die Kanzlei- und Geschäftserfol1dernisse 
vom Betriebsinhaher auf seine Kosten nach Maß­
gabe des § 22 BRG beizustellen und instandzu­
halten. 

(7) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schähsführung ,des Jugendvertrauensntes sind 
durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung zu treffen. 

Aufgaben und Befugnisse des Jugendvertrauens­
rates 

§ 8. (1) Der Jugendvertnuensrat ~st berufen, 
die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und kulturellen Interessen der jugendlichen 
Dienstnehmer des Betriebes w3!hrzunehmen. Be­
steht im Betrieb ein Betriebsrat, so hat der 
Jugendvertrauensrat, sofern Abs. 4 nicht anderes 
bestimmt, seine Aufgaben im Ecinvernehmen mit 
dem Betriebsrat wa:hrzunehmen. 

(2) In Erfüllung ,dieser Aufgabe hat !der Jugend­
vertrauensrat ,den Betriebsrat zu bera:ten und zu 
unte11Stützen, der seinersei,ts verpflichtet ~St, dem 
Jugendvertrauensrat bei ,der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der jugendlichen Dienstneh­
mer beizustehen. 

(3) Der Jugendvertrauensratsoll in allen wich­
tigen, das Arbevtlsverhältnrs der jugendlichen 
Dienstnehmer und seine Befugnisse betreffenden 
Fragen, im Einvernehmen mit den zu~tändigen 
Berufsvereinigungen der Dienstmehmer vmgehen. 

(4) In Wahrnehmung ,der Interessen der jugend­
lichen Dienstnehmer ist der Jugendvertrauensrat 
inshesondere berufen: . 

1. bei allen Angelegenheiten, düe die Interessen 
,der jugendlichen Dienstnehmer des Betriebes 
betreffen, beim Betriebsrat und, sofern ein 

\ solcher nicht besteht, beim Betriebsinhaber ent-
sprechende Maßnahmen zu be3!ntragen und auf 
die Beseitigung von Mängeln hinzuwirken; 

2. darüber zu wachen, daß die Vorschriften, die 
für das Dienstverhältnis jugendlicher Dienst­
nehmer gelten, eingehalten werden, und über 
wahr,genommene Mißstände ,dem Betriebsrat, 
dem Betriebsin'ha!ber und er,forderlüchenfalls 
den zum Schutz jugendlicher Dienstnehmer 
einger,ichteten Stellen MitJteilung zu machen 
und auf ,die Beseitigung ,dieser Mißstände hin­
zuwirken; 

3. an den Unterweisungen ,gemäß § 24 des Bun­
desgesetzes über ,die Beschäfti,gung von :K!indern 
und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/1948, ,durch 
ein Mitglied teilzunehmen; 

4. Vorschläge in Fngen der Berufsausbildung und 
der beruflichen Weiterbildung jugendlicher 
Dienstnehmer zu erstatten; 

5. an den Beratungen zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber auf Grund ,des § 14 Abs. 1, 
Abs. 2 Z. 14 und Ahs. 3 Z. 4 BRG !durch ein 
Mitgl,ied teilzunehmen; 

6. an den Sitzungen des Betriebsrates gemäß § 7 
Ahs. 3 un,d 4 mi,t lberatender Stimme teilzu­
nehmen. 
(5) Der Betriebsrat und ,der Betriebsinh3lber 

sind. verpflichtet, dem Jugendvertrauensratt die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder 
des Jugendvertrauensrates 

§ 9. (1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte 
und Pflichten der Mitglieder des Jugendver­
trauensnt,es9ind die Bestimmungen der §§ 15, 
16 Abs. 1 'his 3, 17 und 18 Abs. 1 ibis 8 BRG sinn­
gemäß anzuwenden. § 18 A:bs. 9 BRG ist auf 
Ers3!tzmitg1ieder, Mitglieder des W3!hlvorstandes 
und Waihlwerlber sinngemäß anzuwen,den. 

(2) Verwirklicht ein im Abs. 1 'genannter 
Dienstnehmer vor Ablauf ,der gesetzl,ichen oder 
einer kollektivvertraglichen Frist nach § 18 des 
Berufsausbilrdungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969 
(Behaltepflicht), einen ,den Kündigungs- 'und Ent­
lassungsschutz im Sinne ,des § 18 BRG bewirken­
den Tatbestand, so wird ,der Ablauf dieser Frist 
für :die Dauer des dadurch bewirkten Kündi­
gungs- und Entla,ssungsschutzes ,gehemmt. 

(3) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bil­
dungsveranstaltlUngen im Sinne des § 16 a Abs. 2 
BRG hat jedes Mitglied ,des J'Ugendvertrauensrates 
Anspruch auf Freistellung von Ider Arbei1lsleistung 
unter Fortzahlung ,des Entgeltes bis zur Dauer 
von zwei Wochen innerhalb einer Funktirons­
periode (§ 5 Abs. 1). § 16 a Abs. 1, letz~er Satz, 
3 und 4 BRG is'tsinngemäß anzuwenden. 

(4) In Betrieben mit mehr als 200 jugendlichen 
Dienstnehmern ist neben ,der Bildungsfreistellung 
gemäß A'bs. 3 auf Antrag des Jugendvertra'llens­
rates ein Mitglied des Jugendvertrauensrates für 
die Teilnarhme an Schulungs- urud Bildungsveran­
sta1tungen im Sinne ,des § 16 a Abs. 2 BRG bis 
zur Dauer eines Jahres von ,der Arbeitsleistung 
gegen Entfall des Entgeltes freizustellen. Dies gilt 
nicht für Mitglieder des Jugendvertrauensrates, 
solange sie rn einem LehrverhäItnis stehen. § 16 h 
Abs. 2 bis 4 BRG ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Kündigung eines Dienstnehmers kann 
gemäß § 25 BRG auch mit der Begrürudung ange~ 
fochten werden, daß der Grund zur Kündigung 
1. in seiner früheren Tätigkeit als Mi1lglieddes 

J ugendvertra uensrates, 
2. in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 

Mitglied des Jugendvertrauensrates oder 
3. in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahlvor­

standes 
gelegen ist. 

2 
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Beendigung der Funktion des Jugendvertrauens­
rates 

§ 10. (1) Die Tätigkeit des Jugendvel"'trauens­
rates endet mit Ablauf ,der Zeit, ·für die er ge­
wählt wurde (§ 5 Abs. 1). 

(2) Vor Ablauf der im Ahs. 1 bezeichneten Zeit 
endet die Tätigkeit ,des Jugendvertrauensraues, 
wenn 
1. der Betrieb ,d:l'uemd eingestellt wind; 
2. die Zahl ,der Mitglieder des Jugendvertrauens­

rates einschließlich der Ersatzm~tglieder unter 
die Hälfte der .im § 4 Abs. 2 und 3 festgesetzten 
Zahl sinkt; 

3. die Mehrheit ·der Mitglieder des Jugendver­
trauensratesden Rücktritt beschließt; 

4. die Betriebsjugendversammlung die Enthebung 
des Jugendvertrauensrates Ibeschl,ießt. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Jugendver'trauensrat 
erlischt, wenn 
1. Umstände eintreten oder 'bekannt werden, 

welche die Wählbarkeit ausschließen, ausge­
nommen die Vollendung des 21. Lebensjahres; 

2. ein Mitglied des Jugendvertrauensrates von 
seiner Funktion zurücktritt; 

3. ein Mitglied des Jugendvertrauensrates seine 
Wahl zum Mit.glieddes Betriebsrates oder zum 
Vertrauensmann annimmt. 

Schutz der Rechte der Dienstnehmer 

§ 12. Die Dienstnehmer dürfen in ,der Aus­
übung ihrer Rechte in der Betriebsjugendver­
sammlung, ihres Rechtes zur Wahl des Jugend­
vertrauensrates sowie in ,der TätJ~gkeit als Mit­
glied ,des Wahlvorstandes nicht beschränkt und 
aus diesen Gründen nicht benachteili,gt werden. 

Entscheidung von Streitigkeiten 

§ 13. Da,s Einrgungsamt ist berufen, einen Aus­
gleich anzübahnen urrd, wenn erfol'derlich, eine 
Ent.sche]dung zu. fällen iilber Streitigkeiten mit 
dem Betriebsinhaber aus der Bestdlung und der 
Geschäftsführung ,de·s Jugendvertrauensrates so­
wie über das Erlöschen seiner Funktion. 

Rechtsausübung durch Minderjährige 

§ 14. Die AusÜ'bung von Rechten und ,die 
Obernahme von Pflichten nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes durch Minderjährige 
bedürfen zu ihrer Rechtsgült~gkeit nicht der Ein­
willigung des gesetzEchen Vertreters. 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Okto­
ber 1972 in Kraft. 

. (2) Verol"dnungen zu diesem BU11'desgesetz kön-
Vertrauensmänner nen vor dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 

erlassen werden. Sie treten frühestens gleichzeitig 
§ 11. In B~triebenb' inl'lden~ndgehmbäß § d1? BRd~ mit diesem BundesO'esetz in Kraft. 

Vertrauensmanner este· t sm, a: en I lese 1e " 
Aufgaben und Befugnisse des Betriebsrates nach (3). Mit der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wa'hr-I ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
zunehmen. betraut. 
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Erlä uterungen 

Die Bestimmungen des Betriehsrätegesetzes, 
BGBL Nr. 97 /1947, schließen Dienstnehmer, die 
a.m Tage der Wahlausschreibung das 21. Lebens­
jahr noch nicht vollendet hahen, vom passiven 
Wahlrecht und jene jugendlichen Dienstnehmer, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
auch vom aktiven \XTahlrecht zum BetrFebsrat 
(Vertr3!uensmänner) aus. Den jugendlichen 
Dienstnehmern ist al,~o jede Möglichkeit genom­
men, auf die Zusammensetzung und dami,t auf 
die Tätigkeit der Betriebsvertretung Einfluß zu 
nehmen, obgleich diese auch zur Wahrung ihrer 
Interessen berufen ist. Dieser unbefriedigende 
Zustand hat eine Reihe von Institutionen (Oster­
reichischer Arbeiterkammertag, Osterreichischer 
Gewerkschaftsbund, Osterreichischer Bundes­
jugendring, asterreichische Gewerkschaftsjugend, 
Katholische Arbeiterjugend, Sozialistische Jugend 
und andere) veranlaßt, die Einrichtung betrieb­
licher Jugendvertretungen auf gesetzlicher Ba,sis 
zu fordern. So hat etwa der asterreichische Ge­
werkschaftsbund schon auf seinem 2. Jugend­
kongreß ,im Jahre 1951 die Forderung nach ge­
setzlichem Schutz der Jugendv,ertrauenspersonen 
erhoben, und auch der vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Jahre 1962 zur Begut­
achtung ausgesendete 2. Teilentwurf einer Kodifi­
kation des Arbeitsrechtes bekannte sich grund­
sätzlich zur Idee von Jugendvertrauenspersonen. 

In einer Zeit, in der auf wirtschaftlichem, 
politischem und gesellsch:l'ftlichem Gebiet ,der 
Jugend immer mehr Rechte eingeräumt werden 
(es sei nur an ,die Novellierungder Nationalrats­
Wahlolldnung hi11!sichtlich der Herabsetzung des 
Wahlalters, die beabsichtigte Herabsetzung der 
Altersgrenzen für die Erreichung ,der Volljährig­
keit und die Bemühungen um eine Reform der 
Hochschulverfassungunter Mitwirkung der Stu­
dierenden erinnert), wäre es in ,der Tat unver­
ständlich, gerade der berufstätigen Jugend im 
Betrieb jede Mitwirkung an der Gestaltung der 
Arbeitsheziehungen zu versagen. Der gegenständ­
liche Gesetzentwurf soll Idalher ,das Minsprache­
rech,t der jugendlichen Diensnnehmer in allen die 
Jugendlichen berührenden Fragen u11!d in Zu­
sammenarbeit mit dem Betriebsrat ;gewä:hrleisten, 
die Jugendlichen darauf vorbereiten, in demo-

kratisch errich,teten Institutionen tätig zu wer­
den und Verantwortung zu übernehmen. 

Die Schaffung eigener hetr>ieblicher J ugend­
vertretungen entspricht der in den Regierungs­
erklärungen vom 27. April 1970 und vom 
5. November 1971 bekundeten Absicht ,der Bun­
desregierung, den Vertretern der jungen Genera­
bion unseres Volkes ein hohes Maß an Mit­
spracherech,t einzuräumen, wo sich die Möglich­
keit hiezu hietet. 

Wenngleich sich zweifellos auch (vor allem 
rechtsdogmatische und verwaltungsökonomisch,e) 
Allgumente ,dafür finden ließen,' ·die gesetzliche 
Regelung hetl'ieblicher Jugendvertretungen bis 
iur kodifikatorischen Neuregelung ,der Betriebs­
verfass'ung zurückzustellen, sind die Gründe, die 
für das gegenständliche legislativ,e Vorhaben 
sprechen, ,doch überwiegend. Trotz der im letzten 
Jahr intensivierten Ber:l'tungen der Kommission 
zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeits­
rechtes ,ist noch nicht ahzusehen, wann ,der Gesetz­
geber die kodifikatorische Gestaltung des kollek­
tiven Arbeitsrechtes aibschLießen kann. Die Bera­
tungen über die zweckmäßige Neugestakungder 
Betriebsverfassung sind noch ~m Gange, aber auch 
verschiedene Pl'Obleme der kollektiven Recht~­
gestaltung müssen noch einer endgülvigen Lösung 
zugeführt wenden. Kann aiber mit ,der Lösung 
des Problems ,der Jugendvertretungen tm Rah­
men der Kodifikation des Arlbeitsrechtes erst zu 
einem noch nicht ahsehbaren künftigen Zeitpunkt 
gerechnet werden, so ist die Schaffung ,eines eige­
nen Gesetzes z'u e~nem frilheren Zeitpunkt durch­
aus gerechtfenrigt. Die Kodi'fihvion des Arbeits­
rechtes kann daher nach weitgeheI1!d überein­
stimmender Auff<l!ssung nicht zum Vorwand ge­
nommen wel'den,die ~eitgemäße alsbaldige Ver­
wirklichung eines Projekts ,derSozialpoliLvik zu 
behindern. überdies bestehen schon derzeit in 
vielen Betrieben gewerk,schafdiche Jugendver­
trauensräte, ,die ohne gesetzliche Grundlage nach 
einem vom asterreichischen Gewerkschaftsbund 
aufgestellten Regulativ gew~hlt wellden. Diese 
Jugendvertretungen auf 'freiwilliger B<lsrs halben 
einerseit,s für ,die Tragfähigkeit ,der ldee" eigener 
JugeI1!dvertretungen im Betrieb den Beweis 'er­
bracht, anderseits aber auch die dringende Not-
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wendigkeit erkennen lassen, Jugendvernreoungen 
durch Gesetz zu garantieren und ihre Ol'gane mit 
klar. definierten, auch ,gegenüherdem Betriehsin­
halber erzwingbaren Rechten und Pflichten aus­
zustatten. 

Da Art und Umfang der Regelung einen Ein­
bau ,des Systems der Jugendvettretung in da·s 
Betriebsrätegesetz (BRG) ausschließt, wur.dedie 
Schaffung eines eigenen Jugendvel'trauensrätege­
setzes unumgänglich. Im systemati5chen Aufbau 
des ,gegenständlichen Gesetzentwurfes und im 
Wortlaut der einzelnen Bestimmungen wurde je­
doch bewußt auf die Regelung des Betr.iebsräte­
gesetzes Bedacht genommen und vel"sucht,durch 
Verweisungen Doppelgleisigkeiten zu vermeiden 
und den Umfang des Gesetzentwurfes in Grenzen 
zu halten. 

Die Zusammenfassung von Betriebsrätegesetz 
und den Bestimmungen über die JUßendver­
trauensräte in einer künftigen I(,odifikatiion des 
Arbeitsrechtes 'soll durch diese Vorgang,sweise er­
leichtert werden, wie überhaupt getrachtet wur.de, 
die Meinungsbildung ,im Arbeitsausschuß lIder 
Kommission zur Vorberei,tung der I(,odifikation 
des Arbeitsrechtes zu diesem Problemkreis soweit 
als mögllich zu berücksichtigen. Auch hat der 
Arbeitsausschuß II Gelegenheit erhalten, den Ge­
setzentwurf ebenso wie ,die Novelle zum Be­
triebsrätegesetz auf seine übereinstimmung mit 
den Zie1richtungen der Kodifikation Ides Arbei,ts­
rechtes zu prüfen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Der Geltung5bereichdieses Gesetzes ist nach 
den Bestimmungen des § 1 grundsätzlich mit dem 
des Betr,iebsr:~tegesetzes ident. Dies soll ,die Mög­
lichkeit der Errichtung von Jugendv,ertretJungen 
in allen Betrieben gewährleisten, welche ,die Vor­
aussetzungen ,des § 2 Albs. 1 BRGerfüllen und 
die notwendige Anza,hl jugendlicher Dienstneh­
mer (§ 3 Abs. 1 dieses Gesetzes) aufweisen. Für 
die Geltung ,dieses· Bundesgesetzes ist hingegen 
das tatsächLiche Bestehen von Betriebsräten oder 
Vertrauensmännern im Betrieb nicht erforder­
lich. Auch der Umstand, daß in einem Betriebe 
wegen ,der geringen Zahl von Dienstnehmern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet halben, keine 
Betriebsräte oder Vertra.uensomänner gewählot 
wel'den können, schließt ,die Anwendung ,dieses 
Bundesgesetzes 'bei Zutreffender sonstligen Vor­
aussetzungen nicht aus. Nach der Lehre (Floretta­
Strasser, Kommentar zum BRG S. 12 'und 333) 
i,gt der sachliche GeLtung·sbereich auch ,durch die 
Größe des Betriebes begrenzt, Idie in ,der Zahl 
der ,dallernd beschäftigten Dienstnehmer, ,wedas 
18. Lebensjahr vollendet halben, zum Au~druck 
kommt (§ 19 Ab!S. 1 BRG). Diese Begrenzung 

des Geltungsbereiches des BRG 'soll jedoch für 
das JVRG nicht Igelten. Insofern ist ,d,ie Identität 
der Geltungsbereich.e der beiden Gesetze nicht 
gegehen. 

Soweit im § 1 und in anderen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes auf das Betriehsrätegesetz 
verwie,sen wir.d, hezieht sich ,dies auf die im Zeit­
punkte der Rechtsanwendung jeweils geltende 
Fassung. 

Zu § 2: 

Der per,sönliche Geltung5bereich des Entwurfes 
deckt sich mit .dem des Betriebsrätegesetzes inso­
weit, als er sich auf Dienstnehmer hezieht, die 
daJs 18. Lebensjahr noch nrcht vollendet haben. 
Als "Jugendlich,e Dienstnehmer" im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 des Entwurfes sind demnach alle 1m 
Betrieb beschäftigten Personen ein5chließlich ,der 
LehrLinge ohne Unterschied des Alters und Ge­
schlechtes, soweit sie ,da.s 18. Lehensjahr noch 
nicht vollendet haben, zu ven;te'hen. Die alters­
mäßi1ge Untergrenze ergiht 'sich aus den Bestim­
mungen des Bundesgesetzes über die Beschäfni­
gung ,"on Kindern und Jugendlichen (KJBG), 
BGBI. Nr. 146/1948 i. ,d. g. F. (vgl. insbesondere 
§§ 2, 4 und 5 KJBG). 

Grunds~tzlich liegt diesem Gesetz das Konzept 
einer einheitlichen JugenJdvel'tretung zugrunde. 
Aus den im § 4 angestellten überlegungen wil"d 
eine besondere betriebsverfassungsrechtliche Zu­
ordnung von Lehrlingen zur Gruppe der Ange­
stellten vorgenommen, ,die jedoch nur in einigen 
Bestimmungen des Gesetzes zum Tngen kommt. 

Bestimmungen, die auf die Gruppenzugehörig­
keilt der jugendlichen Dienstnehmer abstellen, 
sind: § 4 A:bs. 3, § 5 ,Albs. 2, § 6 Albs. 2 und 4 und 
§ 7 Abs. 5. 

Im Falle der Doppellehre gemäß § 5 Abs. 5 
BAG wird eine Zuordnung zur Gruppe der 
Angestellten dann vorzmnehmen sein, wenn auch 
nur einer der Lehrberufe ein kaufma:nnischer ist. 

Unter Angestelltentä't'igkeiten sind Jene zu ver­
stehen, ,die gemäß § 1 Abs. 1 ,des Angestellten­
gesetzes als "kaufmännische Dienste" zu qualifi­
Ziieren sind. Die vom AngGgeforderte haupt­
sächLiche Inanspnuchnahme kann in Idiesem Zu­
sa.mmenhang allel"dings nicht von Belang. sein. 

Zu § 3: 

In allen Betrieben, in ,denen 'dauernd minde­
stenlS fünf jugendliche Dienmnehmer beschäftigt 
sind, soll die Errichtung von JugeDidvertretungen 
möglich sein, und zwar. - wie bereits zu § 1 
ausgefijhrt - unabhängig davon, ob in dem 
Betrieb ein Betriebsrat errichtet ist oder errichtet 
wel'den kann, sofern es ,sich nur um einen Betrieb 
im Sinne ,des BRG handelt. Die Befugniss:e, die 
da,s Gesetz 'der Jugendversammlung einräumt, 
entlSprechenim wesentlich,en ,den Befugnissen, die 
§ 4 Abs. 2 BRG ,der Betriebsversammlung ein-
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räumt. Ausgenommen ist lediglich die Befugn~ 
zur Einhebung einer Betciebsratsumlage. Infolge 
der eingeschränkten Geschäftsfährgkeit Jugend­
licher und aus prin71ipiellen Gründen schien die 
Einräuffilung einer Möglichkeit zur Schaffung eines 
eigenen Fonds für jugendliche Dienstnehmer un­
zweckmäßig. Die Jugendlichen sollen ihre be­
tmebliche Vertretung im Einklang mit den Ver­
tretungsorganender Gesamvbelegschaft und nicht 
in Konkurrenz zu rhr organisieren. Es WI\lrde 
daher auf die Einrichtung eines e~genen Fonds 
für Jugendliche verzichtet. 

Die Bestimmungen <les § 3 Ahs. 4 und Ahs. 6 
sollen eine mögl~chst umfassende und vollständige 
Ei'nrichtung von Jugendvertretungen in den Be­
trieben gewährleisten. Aus diesem Grund wird, 
abgesehen von der grundsätzlichen Legitimation 
des Jugendvertrauensrates, die Berechtigung zur 

. Einberufung der Betriebsjugendversammlung in 
bestimmten Fällen neben dem Betl'\iebsrat auch 
<ler zuständigen Gewerkschaft eingeräumt. 

Sofern in einem Betrieb getrennte Betriebsräte 
der Arbeiter und Angestellten errichtet sind (§ 7 
Abs. 4 BRG), hat jeder Betriebsrat das Rech<t, 
einen Vertreter m1t beraTender Stimme in die 
Betriebsjugendversammlung zu entsenden. Die 
sinngemäße Anwendung des § 5 BRG Abs. 2 
erster Satz gewährleistet auch Idie Einberufung 

. außero1'1dentli'cher Betriebsjugendversammlungen 
,durch die jugendIichen Dienstnehmer oder einen 
Teil der Mitglieder Ides Jugendve1'1trauensrates. 

701 bis 800 jugendlichen Dienstnehmern 
,e1f Mitglieder 

801 his 900 jugendlichen Dienstnehmern 
zwölf Mitglieder 

901 bis 1000 jugendlichen Dienstnehmern 
,dreizehn Mitglieder 

Für je weitere 500 jugendliche Dienstnehmer 
ist ein weiteres Mitglied in den Jugendvertrauens­
rat zu wählen, wobei Bruchteile von 500 voll 
gerechnet werden. 

Während jedoch bei Vorhandensein einer ge­
wissen Anzahl von Diens<tnehmern jeder Gruppe 
(Arbeiter oder Angestellte) nach ,den Bes'Oimmun­
gen des § 7 Abs. 4 BRG getrennte Betriebsräte 
zu errichten sind, wiro für ,die jugendlichen 
Dienstnehmer ein einheitliches Organ - der 
Jugendvertrauensrat - tätig. Das Vorhandensein 
einer gewissen Anzahl jugendlicher Dienstnehmer, 
die ·der Gruppe der Arbeiter und solcher die der 
Gruppe der Angestellten zugehören, ist nur für 
die Z usa m m e n's e·t z u n gdes Jugendver­
trauensrates von Bedeutung (siehe Abs. 3). Durch 
dieses Konzept wird versucht, dem, kodifikatoci­
schen Geidanken eines einheitlichen Vertretungs­
organs aller Aribeitnehmer unlbeschadet ihrer 
soziologischen und arbeitsvertraglichen Stellung 
im Betrieb Rechnung zutragen. Da Jugendver­
trauensräte als spezieHe Ifliteressenvertretungen 
rder jugenrdlrichen Dienstnehmer gedacht sind, 
sollten ,die sich aus der Gruppenzugehörigkeit 
ergebenden Unterschiede zurücktreten, zum al in 
der Regel ohnedies der Betriebsrat zur Austra-

Zu § 4: gunggruppenspezinscher Probleme vorhanden 
ist. § 4 Abs. 2 set~t die Za"hlengrenzen für die 

Wahl von Jugendvertretern analog zu § 7 Abs. 2 Anderseits konnte nicht an der Tatsache vor-
und § 19 Abs. 1 BRG fest. beigegangen werden, daß sich die Gewerkschafts-

Auf Grund dieser Bestimmung wäre daher zugehöfligkeirt und damit ,di,e Kollektivvertrags-' 
nachstehende Anzahl von Jugendvertretern In zugehöJ:'1igkeit auch bei jugendlichen Dien~tneh­
den Jugendvertrauensrat zu wählen: mern häufig nach der Unterscheidung Al'beiter -

Angestellte richten. Es sollten daher heide Grup-
In Betrieben mit pen jugendlicher Dienstnehmer im gemeinsamen 
5 bis 9 jugen:dloichen Dienstnehmern Organ Jugendvertrauensrat in einem annähern-

ein JugendveJ:'1treter den Verhältnis zur Zahl ~hrer Mitglieder ver-
10 bis 19 jugendlichen Dienstnehmern treten sein. Um ,dieses Sys<tem mit dem die 

zwei Mitglieder Praxis der Betriebsratswahl beherrsch,enden 
20 !bis 50 jugendlichen Dienstnehmern Listenwahlrecht in Einklang zu !bringen, hat jede 

,drei Mi~glieder Gruppe sei viele Mitglieder des Jugendvertrauens-
51 bis 100 jugendloichen Dienstnehmern rates zu wählen, als unter Anwendung der Zah-

vier Mitglieder lengrenzendes Albs. 2 der Zahl der gruppen-
101 bis 200 jugendlichen Dienstnehmern zugehörenden Dienstnehmer entspricht. Der 

fünf Mitglieder Jugendvertrauensrat besteht ,in rdiesem Fall aus 
201 bis 300 jugendlichen Dienstnehmern . der Summe der ,"on heiden Gruppen getrennt 

sechs Mitglieder gewählten Mitglieder. Die ,durch diese V:organgs-
301 bis 400 jugendlichen Dienstnehmern weise gegenüber einer einheitlichen Wahl erhöhte 

,sieben Mitglieder Anzahl von Mitgliedern des Jugendvel'trauens-
401lbis 500 jugendlichen Dienstnehmern rates entspricht der Anzahl von Mitgliedern ,des 

acht Mitgliieder Betr,iebsrates bei getrennten Betriebsräten. Im 
501 bis 600 jugen1dlichen Dienstnehmern Hinblick auf die ,gegeniiberdem Betriebsrat stark 

neun Mitglieder eingeschränkten Befugnisse des Jugendvertrauens-
601 bis 700 jugendlrichen Dienstnehmern rates Wiirddie sich fü.r ,den Dienstgeber ergebende 

zehn Mitglieder Belastung aus FreisteUungen u. dgl. nim,t alIzu~ 
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sehr ins Gewicht faUen. Auch ist gerade in klei­
neren Betrieben die Zahl ·der Mandate bei ge­
trennter Ermittlung nur unwesentlich größer als 
bei einheitlicher Wa:hl. 

.Zu§5: 

Die .für Jugendvertlrauensräte festgesetzte zwei­
jährige Tätigkeitsdauer wurde bewußt kürzer 
gewählt als ·die durch ,da's Bundesgesetz, BGBL 
Nr. 235/1965, für Betriebsräte festgesetzte drei­
j.ährige Tätig~eitsdaller. 

Die kurze TätigkeitlS·dauer !Soll eine häufigere 
Ablösung der Jugendfunktionäre ermöglichen. 
Nur dadurch kann ,die Jugendve!1tretung ihrer 
Aufgabe als Schule hetdeblicher Demokratie ge­
recht werden. 

Anders als beim aktiven Wahlorecht (das ja 
nur bis zum vollendeten 18. Lebensja:hr ausge­
übt wer.den kann) soll für die Wählbarkeit auch 
ein Ausschluß vom Wahlrecht zum Nationalrat 
von Bedeutung sein. Unter Iden Wahlausschlie­
ßungsgründen sind lediglich bestimmte gericht­
liche Verurteilungen zu vel"stehen, keinesfalls aber 
bezieht sich diese Bestimmung auf die Alters­
grenzen der Nationalratswahloronung. 

Zu § 6: 

Durch das alternadve Erfordernis ,der Wähl­
. barkeit als Voraussetzung für ,die Bestellung 
z·um. Mitglied des Wahlvorstandes soll ,die Mög­
lichkei,t geschaffen werden, daß al,lch Dienstneh­
mer, ,die über 18 aber noch nicht 21 Jahre a:h 
sind, zu diesen Funktionen herangezogen werden 
können. 

A:bs. 2 sieht weiters vor, ·daß ,dem Wa'hlvor­
st.a,nd in Betrieben, in denen ein Betriebsrat be­
steht, auch ein Mitglied des B~riebsrates ange­
hört.Dieses Mitglied des Wahlvorstandes wird 
vom Betriebsrat heä. getrennten Betriebsräten 
von diesen gemeinsam entsandt; der Betrieibs­
jugendversammlung kommt in dieser Hinsicht 
kein Auswahl- oder Vorschlagsrecht zu. Nur 
wenn Ider Betri~bsrat von 'seinem EntJsendungs­
redlt niclJ.t oder nidlt rechtzeitig Gebr<liuch macht, 
h.at ,p;i.e Betri,eb:sjugenclversammlung .ein drittes 
Mitglied .des Wahlvor&tandes zu bestellen. Bei 
getrennter Wahl nach § 4 Albs. 3 entscheidet :die 
B~1"iebsjugendversammlung mit Mehrheit, ob als 
drit:t:es M;itgli~ddes Wahlvorstanaes ein Dienst­
nehmer aus eder Gruppe ,der Al.'1beiter oder der 
An,gestellten e.Q.tnonlJl1ell wi):'ld. 

Da.<s Entsend\lngsrecht ,des "Betriebsrates ist dann 
r"c;ht~e~tig ausgeübt, Wenn Idas betreffende Mit­
glied bis ;luT Betriehsjugendversammlung, die die 
BCiSteIlung ,des Wahlvorstandes vorzmnehmen hat, 
n<liffihaft gemacht ist. Nliheres wird in der auf 
Grund des Abs. 6 zu erlassenden Verol'dnung 
zu regeln sein. 

Die ·im § 4 Albs. 3 vorges.ehene getrennte Wahl 
der jugendlichen Arbeiter und AnsesteIlten ist in 

vieler Hin'sicht dem § 7 Abs. 3 BRG nachgebildet. 
Während aber nach § 9 Abs. 1 BRG im Falle 
getrennter Wahlen eines gemeinsamen Betriebs­
ra'tes für die Gruppe Ider Arbeiter und der Ange­
stellten je ein Wa:hlvopstand zu bestellen ist, und 
sich schon daraus die Einbringung getr,ennter 
Wahlvorschläge eligibt, ~st für die Wahl des 
Jugendvertrauensrates immer nur ein Wahlvor­
stand zu bestellen. Das Gesetz normiert daher ,im 
A>hs. 4 ausdrücklich die Einbringoung getrennter 
Wahlvorschläge für die Besetzung der Arheiter­
bzw. Angestelltenmmd;lite. Dies ändert jedoch 
nichts daran, daß in zeitlicher und örtlicher Hin­
sicht ein gemeinsamer Wahlvorgang vorgesehen 
ist. 

Zu § 7: 

Grundsätzlich soll ein Jug,endvertrauensrat, der 
nur aus zwei Mitgliedern besteht, seine Geschähe 
einvernehmlich führen. Nur ausnahmsweise bei 
Vorliegen einer Vereinbarung 1st Auf teilung der 
Agenden möglich. 

Bei der Teilnahme der Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates an Iden Sitzungen des Betriebs­
rates ist zu unterscheiden, ab in dieser Sitzung 
Beschlüsse des Jugendvertrauensraites beraten 
werden oder nicht. Wel'den keine Beschlüsse ,des 
Jugendvert;rauensrates bera:ten, kann ,der Jugend­
vertrauensrat von !Sich aus nur eines seiner Mit­
glieder zur Sitzung ,des Betriebsrates entsenden . 
Al1Jdernfalls kann er selb~t besllimmen, wie viele 
seiner Mitglieder er zur Bet;l"iebsratJssitzung ent­
sendet. Jedenfalb ist der Jugen'dvertrauensrat in 
beiden Fällen (§ 7 Abs. 3 und Abs. 4) zur Beach­
tung ,der Gruppenzugehörigkeit der entsendeten 
Mitglieder verpflichtet. 

Die Bestimmung des A:bs. 4, welche ,den 
Jugendvertrauensra:t verpflichtet, seine Beschlüsse 
,dem Betriebsra:t zur Kenntnis zu bringen, be­
trifft nur materielle Beschlüsse, also beispiels­
weise keine Geschäftsol"dnungsbeschlüsse und ~on­
stige formelle Beschlüsse. 

Zu § 8: 

In ,dieser Bestimmung, .die jene Aufgaben und 
Befugnisse aufzählt, ,die dem Jugendvertrauensrat 
zukommen, wird ein weiterer Grundsatzdies'es 
Bundesgesetzes deutLich: Die I,dee der Mediati­
sierung des Jugendvertrauensrates d,urch den Be­
triebsrat. Dieses schon vom Arbeiosausschuß Ir 
der Kommissi~n zur Voribereitung der Kodifi­
ka1Jion des Arbeitsrechtes gebi11~gt'e Konzept 
(Protokoll vom 28. Oktober 1970 S. 14) wiI'd 
bei Vorhandensein ,eines Betriebsra'tes nur hin­
sichtlich der Befugnis zur überwachung der Ein­
haltung der Jugendschutzvonschriften (§ 8 Abs. 4 
Ziffer 2) durchbrochen. Nur bei Fehlen eines 
Betriebsrates gewinnt ,der Jugendvertrauensra't 
im größeren Umfang die Aufgabe der autonomen 
Interessenwahrung auch direkt gegenüber dem 
Betriebsinh~ber. 
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Das Recht des Betriebsrates (Vertrauens­
männer) auf Beiziehung zu den im § 24 Ahs. 1 
und 2 KJBG geregdten Unterweisungen Jugend­
licher (§ 24 Ahs. 3 KJBG) besteht neben der 
durch § 8 Abs. 4.Z. 3 des Entwurfies ,dem Jugend­
vertrauensra·t übertragenen Befugnis, wie über­
haupt die Aufgaben und Befugniss'e des Jugend­
vertrauensrates gleichardge Aufgaben und Bef.ug­
nisse des Betriebsrates nicht beschränken können. 

Zu § 9: 

Die zum Schutze de,r Betriebsratstätigkeit und 
der AufrechterhaItung der Dienstverhältnrss'e der 
Betriebsrat!>mitglieder ,dienenden Bestimmungen 
der §§ 15 bis 18 BRG werden durch § 9 Abs. 1 
dieses Bundesgesetzes übernommen und auf die 
Mitglieder des Jugendvertra.uensrates sinngemäß 
angewendet. Damit soll unter a>nderem ein lücken-

'loser Schutz .der DienstverhäItnisse jugendlicher 
Dienstnehmer gewährleistet wenden. Beginn und 
Ende dieses Schutz.es·entsprechen ,der Regelung, 
Wlie sie ,durch die Novelle zum Betriebsrätegesetz, 
BGBl. Nr. 319/1971, für Mitgl,reder des Wahlvor­
standes, Wahlwerber, Betriebsratsmitglieder und 
Ersatzmänner getroffen wUl"de. 

Voraussetzung für die Tätigkeit als Mitglied 
·des Jugendvel"traU'ensrates ist eine Beschäftigung 
aLs Diensmehmer im Betl'1ieb. Die Auflösung des 
Dienstverhältnisses läßt daher auch daJS Mandat 
in der Betrielbs(]ugend)vertretungerlöschen. Das 
aus dem Betriebsräteg.esetz übernommene Kon­
zept des Bestandschutz·es ,der Dienstverhältnisse 
der Mitgl.ieder des Jugendvel'ltrauensrates trifft 
jedoch keine Vorsorge für jene FäHe, in Idenen 
ein Dienstverhältnis erlischt, 'Ohne ,daß es einer 
Auflösungserklärung hedarf. Im Bere.ich des Be­
t'riebsrä1:egesetzes mag ,dies überflüssig sein, da 
befristete Dienstverhältnisse auf längere Zeit 
kaum vorkommen. Im Bereiche des Jugendver­
trauensrätegesetzes hingegen ist eine Sonderrege­
lung erfor.derlich,die ,durch § 9 Abs. 2 'getroffen 
wrl'1d. Die Dienstverhäl<tnisse ,der Lehrlinge er­
löschen nämlich wegen einer ,in fa·st allen Lehr­
verträgen vorgesehenen Befristung nach Ablauf 
der BehaltepHicht (§ 18 Berufsausbildungsgesetz, 
BGBL Nr. 142/69) auch ahne eine ,darauf abzie­
lende Willenserklärung. Durch .diese Sonderrege­
lung soll ,dieser für Lehrverhältnisse ·typisch.e Ab­
lauf des Dienstverhältnisses .in gewissen Fällen 
gehemmt werden. Mitglieder des Jugendver­
trauensutes, Ersatzmitgl.ieder, Mitglieder des 
Wahlvorstandes und Wahlwerber, deren Funk­
tionen deshalb erlöschen würden, weil ihr befriste­
tes Dienstverhältnis ausläuft, sollen durch die 
Bestimmung .des § 9 Abs. 2 ,die Möglichkei·t er­
halten, ihre im Rahmen der neu geschaffenen 
betriebsverfassungsrechtl.ichen Organe übernom­
menen Funktionen, die sie im Zeitpunkt ,des vor­
gesehenen Endes ihres Dienstverhältnisses einge­
nommen ha'ben, weiter auszuüben. 

Aus <diesen Erwägungen ol'1dnet §- 9 Albs; 2 eine 
Hemmung des Aiblaufes der Behahepflicht und 
damit der Befristung von Dienstv'erhähniSISen an, 
sofern vertraglich eine solche Befristung mit Ab-· 
lauf der gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen 
Behaltepflicht festgelegt ist. Die Hemmung endet 
mit dem Ablauf ,des Kündigungs- und Entlas­
sungsschutzes, dessen Dauer sich wiederum nach 
der Funktion richtet (§ 18 Albs. 7 und 9 BRG), 
die der geschützte Dienstnehmer in jenem Zeit­
punkt ausgeübt hat, in dem sein Dienstverhältnis 
ohne ,die normierte Hemmung auf Grund der 
vereinbarten Befristung erloschen wäre. Der da­
durch hewirkte Schutz vor Verlust der betriebs­
verhssungsrechtlichen Funktion ist jedoch in 
zweierlei Hinsicht beschränkt: Einerseiesgilt er 
nur für jene Dienstnehmer, die .typischerweise 
befristete Dienstverträge abschIießen, also für 
Lehrlinge und Dienstnehmer, ·die auf Grund der 
Behaltepflicht des § 18 ,des Beruf:sau~bildungs­
gesetzes beschäft'igt wenden, anderseits ist die 
Möglichkeit des Eintritts .der Alblaufhemmung 
zeitlich begrenzt. Wird beispielsweise ein Dienst­
nehmer unmitteLbar vor Ende seines auf Grund 
des § 18 A'bs. 1 BAG mit .drei Monaten befriste­
ten Dienstverhältnisses zum Mitglied des Jugend­
vertrauensrates gewählt, so endet sein Dienst­
verhältnis gemäß § 9 Abs. 2 ,drei Monate nach 
Ablauf ,der Tätigkeitsdauer ,des Jugendvertrauens­
ra:tes (§ 18 A'bs. 7 BRG). Erfolgt jedoch seine 
Wiederwahl noch innerhalb ,des Zeitraumes, in 
dem sein Dienstverhältnis demgemäß in seinem 
Ablauf gehemmt .ist, aber nach A<blauf ,des Zeit­
raumes der ursprünglichen, ohne Anwendung ,des 
§ ,9 Abs. 2 für ihn gekenden gesetzlichen bzw. 
kollehivvertraglichen BehaltepHicht, 150 tritt auf 
Grund dieses Tatbestandes keine neuerliche Hem­
mung ein. Dies bringt das Wort "dadurch" im 
§ 9 Abs. 2 zum Ausdruck. 

Die Regelung des § 9 A!bs. 5 i~t zum Schutze 
der Dienstnehmer vor Kündigung aus sitcen­
widrigen Mot,iven erforderlich. Inhaltlich9tJellt 
sie eine Ergänzung zu § 25 BRG dar. Eine An­
fechtung aus ·den in A:bs. 5 genannten Gründen 
ist freilich in jenen Betrieben nicht möglich, wo 
zwar ein Jugendvertrauensrat besteht, die Vor­
aussetzungen für ,die Schaffung von Betriebsräten 
jedoch (wegen zu geringer Dienstnehmerzahl) 
nicht vorhanden sind. Dies er.g~bt sich ,daraus, 
daß nur ·der Betriebsrat anfechtungsberechtEgtist. 
Nur in jenen Betrieben, ~n <denen Betriebsräte 
zu errichten sind, tatisäch1ich aber nicht bestehen, 
steht ,die Kündigungsanfechtung ,dem betroffenen 
Dienstnehmer zu (§ 25 Ahs. 6 BRG). 

Zu § 10: 

Dies'e Bestimmung entspr,ich,t im wesentlichen 
der in § 13 BRGgetroffenen Regelung. Albs. 3 
Z. 3 soll verhindern, ,daß eine Person gleichzeitig 
eine Funktion als Mitglied des Betriebsrates und 
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als Mitglied des JugendvertraiUensrates ausubt, 
um allfällige Interessenkollisionen zu vermeiden. 

Zu § 12: 

Diese Bestimmung entspricht der in § 21 BRG 
getroffenen Regelung. 

der Bestellung ,des Jugendvertrauensra1les des Er­
löschens seiner Funktion und seiner Geschäfts­
führung. Diese Entscheitd,ungsbefugnis besteht 
nach ,dem klaren Wortla:utdes Gesetzes nur hin­
sichtIich von Stre~cigkeiten mit dem Betriebsin­
haber. 

Zu § 14: 

Zu § 13: Die Rechtsausiihung durch Minderjährige nach 
Diese Bestimmung normieJ:1t eine ZuständigkeitcLieser Bestimmung bezieht sich nur auf die Aus­

des Einigungsamtes zur Entscheidung über Strei- ülbung von. Rechten und die übernahme von 
tigkeiten mit dem Betriebsinhaiber hlinsichtIich Pflich,ten im Ra!hmen der Betriebsverfaissung. 

285 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 10

www.parlament.gv.at




